
Wege zur Überwindung bestimmter Mängel in der Or
ganisation der Volksgerichte und gibt insgesamt wert
volle Impulse zur Verbesserung der gerichtlichen Tätig
keit.
Prof. Dr. sc. Günter L e h m a n n ,  Sektion III an der 
Akademie für Staats- und Rechtswissenschaft der DDR

Ju. N. Tschuikow:
Der spezielle Beschluß im gerichtlichen Zivilverfahren
Verlag „Juriditscheskaja literatura“, Moskau 1974;
120 Seiten (in russischer Sprache)
Die speziellen Beschlüsse im gerichtlichen Verfahren 
sind wichtige rechtliche Instrumente zur Erfüllung der 
vorbeugend-erzieherischen Aufgaben der Gerichte in der 
Sowjetunion. Sie werden angewendet, um Verletzungen 
der Gesetze und der Regeln des sozialistischen Gemein
schaftslebens bzw. wesentliche Mängel in der Arbeit von 
Betrieben, Einrichtungen und Organisationen zu über
winden. Im Recht der DDR entsprechen ihnen die Ge
richtskritiken, Hinweise und Empfehlungen gemäß § 19 
GVG.
Der Autor behandelt ausschließlich die Rolle der spe
ziellen Beschlüsse im Zivilverfahren (einschließlich des 
Verfahrens in Familien- und Arbeitsrechtssachen). Er 
erörtert vor allem Wesen, Arten und Inhalt der spe
ziellen Beschlüsse, nimmt aber auch zu einer Reihe von 
Verfahrensfragen Stellung, darunter zur Einlegung und 
Verwirklichung der speziellen Beschlüsse.
Im Verhältnis zu anderen gerichtlichen Entscheidungen 
(insbesondere Sachentscheidungen) sowie zu anderen 
Formen vorbeugender Tätigkeit des Gerichts (z. B. all
gemeine Informationen und Hinweise) haben die spe
ziellen Beschlüsse des Gerichts einen eigenen Gegen
stand. Sie sind die Hauptform der gerichtlichen Vor
beugung gegen Rechtsverletzungen und Streitfälle, und 
darin besteht ihre wesentliche, über die Entscheidung 
im Verfahren hinausreichende Bedeutung. Als Entschei
dung des Gerichts hat der spezielle Beschluß verpflich
tenden Charakter für den Adressaten, der seinerseits 
Maßnahmen treffen und darüber das Gericht informie
ren muß.
In der sowjetischen Literatur nicht unbestritten ist die 
Ansicht Tschuikows. der spezielle Beschluß sei ein „Akt 
der sozialistischen Rechtsprechung“, obwohl er sich von 
der Sachentscheidung deutlich unterscheide. Der Autor 
hält auch die Beschwerde gegen den Beschluß für zu
lässig und verbindet mit Erwägungen zur Rechtskraft 
des Beschlusses die Verpflichtung zu seiner Verwirk
lichung.
Die speziellen Beschlüsse werden nach zwei Kriterien 
klassifiziert: nach dem Gericht, das den Beschluß faßt, 
und nach dem materiellen Gegenstand des Beschlusses. 
Der Autor verbindet in seinen Untersuchungen zu 
Form, Inhalt und Verfahren des Erlasses spezieller Be
schlüsse inhaltliche und prozeßrechtliche Fragen in
struktiv mit den praktischen Anforderungen an derar
tige Beschlüsse. Das Erfordernis der Gesetzlichkeit eines 
speziellen Beschlusses bedeutet, daß er sowohl mit dem 
prozessualen als auch mit dem materiellen Recht über
einstimmen muß. Der Beschluß muß auf Tatsachen ge
stützt sein; einseitiges Vorbringen einer Prozeßpartei 
ist nicht ausreichend.
Bemerkenswert sind Tschuikows Darlegungen über die 
Verwirklichung der speziellen Beschlüsse und die Kon
trolle darüber. Die Kontrolle, die er zu den Pflichten des 
Gerichts zählt, hält er für ebenso bedeutsam wie die 
Beschlußfassung selbst. In der Praxis wird die Kon
trolle durch die Volksbeisitzer ausgeübt. Auch die Er
läuterung der Beschlüsse durch Volksrichter und Volks
beisitzer in den Kollektiven der Werktätigen hat große 
erzieherische und organisierende Wirkung; sie wird in 
geeigneten Fällen durch Informationen an Partei-, So
wjet- und Gewerkschaftsorgane verstärkt.
Die Arbeit Tschuikows bekräftigt, daß sich gemeinsame 
Grundzüge des sozialistischen Zivilprozesses bis in 
solche Institute wie die speziellen Beschlüsse im sowje
tischen Recht und die Maßnahmen gemäß § 19 GVG im 
Recht der DDR verfolgen lassen. Derartige Maßnahmen 
hängen mit dem Charakter des sozialistischen Gerichts-
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Verfahrens zusammen, das notwendigerweise die Fest
stellung und Überwindung der Ursachen der Rechtsver
letzung bzw. des Rechtskonflikts mit dem Ziel einer 
verstärkten erzieherischen Wirksamkeit der Rechtspre
chung einschließt.
Im Hinblick darauf, daß die Arbeit mit Gerichtskritiken 
bei uns ein dringendes Erfordernis zur Erhöhung der 
Wirksamkeit der gerichtlichen Verfahren ist, verdient 
die vorliegende Monographie auch die Aufmerksamkeit 
der Juristen in der DDR.
Dozent Dr. Frohmut M ü l l e r ,  Sektion III an der 
Akademie für Staats- und Rechtswissenschaft der DDR
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